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Die Abgeordneten zum Nationalrat Auer und Kollegen haben am 

15. Dezember 1993 unter der Nr. 5812/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Klärschlammhaftungsmodell 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wie stehen Sie zur Aufbringung von Klärschlamm auf land­
wirtschaftlich genutzten Flächen? 

2. Für bestimmte landwirtschaftliche Flächen beispielsweise mit 
Gemüse-, Heilkräuter- oder Beerenobstkulturen usw. gilt ein 
absolutes Aufbringungsverbot von Klärschlamm. Für welche 
Flächen gilt dieses Aufbringungsverbot und vor allem warum 
gilt dieses? 

3. Sind Sie der Meinung, daß aufgrund des technischen Fort­
schrittes bei der Abwasserreinigung die Qualität beziehungs­
weise die Unbedenklichkeit von Klärschlamm verbessert wird und 
sich somit das gesundheitliche Risiko langfristig reduziert? 

4. Wie beurteilen Sie eine langfristige Klärschlammverwendung und 
die damit verbundenen Auswirkungen auf Boden, Wasser oder 
agrarische Erzeugnisse? 

5. Wie stehen Sie zu einem Klärschlammhaftungsmodell? 

6. Ist ein derartiges Modell österreichweit in Erarbeitung 
beziehungsweise in Erprobung? 

7. Wer sollen die Hauptadressaten in einem derartigen Haftungs­
modell sein? 
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8. Welche Risikoarten sollen durch ein derartiges Modell abge­
deckt werden? 

9. Sind Sie bereit, diesbezüglich Vorschläge zu unterbreiten? 
Innerhalb welcher Zeit beabsichtigen Sie, das zu tun? 

10. Welche Schwerpunkte sollten Ihrer Meinung nach bei der Klär­
sChlammverwertung neben der Verwendung in der Landwirtschaft 
gesetzt werden?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Gegenstand von parlamentarischen Anfragen sind Angelegenheiten der 

Vollziehung (Art. 52 B-VG und § 90 GOG). Da die vorliegende 

Anfrage keine Angelegenheiten betrifft, die vom Bundesministerium 

für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz zu vollziehen sind, 

fällt die Beantwortung der einzelnen Fragen nicht in meine 

Zuständigkeit. 
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